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  Im Namen des Publikums 

 
Gerichtssendungen zwischen Fiktionalität und Authentizität 
 
Oliver Meier 
 
Mit dem Aufkommen deutscher Gerichtsshow-Formate und der Frage nach Sinn und 
Unsinn einer Öffnung von Gerichtsverhandlungen für Übertragungen ist die alte De-
batte über das Verhältnis von Justiz und Fernsehen neu entbrannt. Während empiri-
sche Untersuchungen in den USA erste Ergebnisse liefern, blieb die Auseinander-
setzung im deutschsprachigen Raum bisher auf spekulative Debatten beschränkt. Wo 
aber historische Hintergründe und empirische Daten fehlen, mangelt es auch an Ver-
ständnis. Die Gerichtsshows wie auch das Gerichtsfernsehen bewegen sich im Span-
nungsfeld zwischen Unterhaltung, Information, Fiktion und Wirklichkeit. Eine medi-
enwissenschaftliche Auseinandersetzung ist daher angebracht.  
 
Die Talkshow ist tot – es lebe die Talkshow! Seit Herbst vergangenen Jahres häufen 
sich die Nachrufe auf die einstigen Könige der "Daily Talks", die den deutschen Fern-
seh-Nachmittag während einiger Jahre geprägt haben. Der Höhepunkt des Booms Ende 
der 90er Jahre war zugleich der Beginn einer kollektiven Quoten-Agonie, die das Genre 
entgültig auf den Friedhof der Fernsehgeschichte zu verbannen schien. Indes: der Nie-
dergang ist keine Überraschung, sondern ein typisches Fernsehphänomen. Dass auch 
das nachfolgende Quiz-Show-Revival bereits wieder im Abschwung begriffen ist, ent-
spricht der aktuellen Tendenz, dass "neue Sendungskonzepte [...] genauso schnell wie-
der vom Bildschirm verschwinden, wie sie erfunden werden" (Gleich 2001: 524). An die 
Stelle der Talkshows traten Gerichtsshow-Formate, von denen Kritiker behaupten, sie 
seien eine blosse Fortsetzung der "Daily Talks" mit anderen Mitteln. In dubio contra 
reo? Tatsache ist: Der Boom hält an und sorgt in Deutschland über die Feuilletons 
hinaus für angeregte Diskussionen. Von "juristischen Seifenopern" einer "Richter-
Schwemme", einem "Panoptikum der Krawall- und Intimitätenshows" ist die Rede, und 
Befürchtungen einer "Bambifizierung des Rechtsalltags" werden laut.  
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Zur Debatte über die boomenden Gerichtsshows kommt eine weitere hinzu: die Frage 
nach Sinn und Unsinn einer Öffnung von realen Gerichtsverhandlungen für das Fernse-
hen. Anlass dazu war eine Verfassungsklage des Nachrichtensenders n-tv, der das gel-
tende Filmverbot als Widerspruch zur Rundfunkfreiheit einklagte. Zwar wurde die Klage 
im Januar 2001 abgelehnt, doch trat eine Minderheit der Verfassungsrichter aufgrund 
von "drastischen Veränderungen in der Medienrealität" für eine Lockerung des Verbots 
ein (BVerfG 2001). 
 
 
Moralische und spekulative Debatten 
 
Die "Erschütterung der ausdifferenzierten Systemgrenzen zwischen Massenmedien- 
und Rechtssystem" (Ulbrich 2002) ist aus medienwissenschaftlicher Sicht ein interes-
santer Trend. Während empirische Untersuchungen in den USA erste Ergebnisse lie-
fern (vgl. Boehme-Nessler 2002), blieb die Auseinandersetzung im deutschsprachigen 
Raum auf spekulative und moralische Debatten in den Medien beschränkt. Wo aber hi-
storische Hintergründe und empirische Daten fehlen, mangelt es auch an Verständnis. 
Und ohne Begriffsdefinitionen können Worte wie "Authentizität" verschieden verstanden 
und verwendet werden. Selbst die Bezeichnungen "Gerichtsfernsehen" und "Gerichts-
show" werden in der Debatte oft nicht auseinandergehalten. 
 
Diesem Versäumnis soll im Folgenden begegnet werden. Nach einer Klärung der bei-
den Begriffe gilt es, das Phänomen "Gerichtsfernsehen" näher zu beleuchten. Die Dis-
kussion um die Zulassung von Kameras in Gerichtssälen wird erläutert im Zusammen-
hang mit der Entwicklung in Amerika, wo solche Übertragungen erlaubt sind. Es folgt 
eine Auseinandersetzung mit den Gerichtsshows, wobei amerikanische und deutsche 
Vorbilder dargestellt, und die Eigenheiten der aktuellen Formate eingeordnet werden. 
Dabei wird aufgezeigt, dass sich sowohl das Gerichtsfernsehen als auch die Gerichts-
shows in einem Grenzbereich zwischen Fiktion und Wirklichkeit bzw. zwischen Unter-
haltung und Information bewegen und gerade deshalb einer medienwissenschaftlichen 
Klärung bedürfen. 
 
"Information" wird in den Sozialwissenschaften mittlerweile nicht mehr kanal-, sondern 
empfängerorientiert definiert. Daher wird hier der Auffassung von Gernot Wersig ge-
folgt, wonach Information als "Reduktion von Ungewissheit" beim Empfänger zu verste-
hen ist (Bentele/Beck 1994: 18f.). Auch beim Unterhaltungsbegriff wird hier eine emp-
fängerorientierte Auffassung vertreten. Demnach sind Unterhaltungsangebote medial 
vermittelte "Als-ob-Welten", "die eine eigene, von der des Alltags abgeleitete Wirklich-
keit darstellen" (Bosshart 1998: 306f.). Daraus folgt, dass sich Unterhaltung und Infor-
mation nicht grundsätzlich widersprechen. Gemäss einer Studie von Andreas Wittwen 
wird hier "Infotainment" als Sammelbegriff verstanden für "alle Möglichkeiten zur un-
terhaltenden Aufbereitung von Information, geschehe dies durch die thematische Aus-
wahl, deren optische oder sprachliche Realisierung" (Wittwen 1995: 24).  
 
 
Gerichtsfernsehen und Gerichtsshow 
 
Unter "Gerichtsfernsehen" wird im Allgemeinen die Übertragung von realen Verhand-
lungen an staatlichen Gerichten verstanden, wie dies in den USA zulässig ist. Zuweilen 
wird der Begriff aber auch auf die boomenden "Gerichtsshows" in Deutschland ange-
wendet, die darüber hinaus mit "Gerichtssendung", "Gerichtsserie", "Gerichts-Doku-
Serie" und "Justiz-TV" bezeichnet werden. Dies schafft Verwirrung: Während "Justiz-
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TV" kaum zur Abgrenzung der Phänomene "Gerichtsfernsehen" und "Gerichtsshow" 
taugt, entsprechen die Bezeichnungen "Gerichtsserie" und "Gerichts-Doku-Serie" nicht 
den üblichen Begriffskonventionen. Zumeist handelt es sich bei den in Deutschland 
ausgestrahlten Gerichtssendungen um abgeschlossene Einzelfolgen, weshalb der Be-
griff "Reihe" zu verwenden wäre (vgl. Hallenberger 2001: 498). "Gerichts-Doku-Serie" 
suggeriert zudem einen Echtheitsanspruch, während sich die Gerichtssendungen nicht 
ohne weiteres mit Kriterien wie "real", "fiktiv", "simuliert" oder "authentisch" bestim-
men lassen. Um Klarheit zu schaffen ist es sinnvoll, für das deutsche Format den neu-
tralen Begriff "Gerichtssendung" oder aber den geläufigen Ausdruck "Gerichtsshow" zu 
verwenden. Letzterer bietet sich auch deshalb an, weil er den inszenatorischen Charak-
ter unterstreicht und damit eine Abgrenzung zum "Gerichtsfernsehen" erlaubt.  
 
 
I. Gerichtsfernsehen 
 
Was in Deutschland (noch) undenkbar erscheint, ist in Amerika längst Realität: die 
Übertragung von realen Gerichtsverhandlungen durch das Fernsehen. Als Vorreiter des 
Formats gilt der 1991 gegründete Sender Court-TV, der bis heute rund 700 Verhandlun-
gen ausgestrahlt hat und sich selbst als "unique window on the American legal system" 
(courttv.com) bezeichnet. Das Programm des Senders besteht nicht nur aus Direkt-
übertragungen sondern auch aus "reality-based documentary specials", "drama series" 
und juristischen "newsshows". 
 
Die grosse Stunde für Court-TV schlug 1994, als der ehemalige Football- und Filmstar 
O. J. Simpson angeklagt wurde, seine Frau und deren Liebhaber ermordet zu haben. 
Nachdem Court-TV in den ersten Jahren seines Bestehens kaum Aufsehen erregt hatte, 
erreichte der Sender während der über Monate hinweg live übertragenen Gerichtsver-
handlung höchste Einschaltquoten. Fast 80 Millionen Zuschauer verfolgten im Oktober 
1995 den Freispruch Simpsons am Fernsehen (vgl. Hossli 1999: 60). Nach dem "Fall 
Simpson" aber versank das amerikanische Gerichtsfernsehen vorerst wieder in der Be-
deutungslosigkeit. Erst im Herbst 2000 sorgte Court-TV erneut für Aufsehen, als der 
Sender mit abgefilmten Geständnissen von verurteilten Schwerverbrechern ("Confessi-
ons") für hohe Einschaltquoten und heftige Diskussionen sorgte (vgl. Struve 2001; Hoss-
li 2000: 129). Zusätzlichen Auftrieb erhielt das Gerichtsfernsehen 1998 mit dem Im-
peachment-Verfahren gegen den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, laut der ame-
rikanischen Filmprofessorin Linda Williams "der längste Pornofilm der Geschichte, 
säuberlich verpackt in Juristensprache" (zit. nach Hossli 1999: 60). 
 
 
Die Tradition medialer Aufbereitung von Verbrechen 
 
Zwar haben die juristischen "real-life-dramas" (courttv.com) mit Court-TV zweifellos 
einen Höhepunkt erreicht, doch die mediale Aufbereitung von Verbrechen und Justiz-
dramen hat "im Land der Anwälte und Richter" (Alexis de Tocqueville) Tradition. So gilt 
die Entführung und Tötung des eineinhalb Jahre alten Sohnes von Ozean-Flieger 
Charles Lindbergh 1932 als "erste globale Massenmediengeschichte" (Hossli 2000: 
129). Auch im Falle des so genannten Unabombers Theodore Kaczynski, der achtzehn 
Jahre lang unerkannt von einer Waldhütte aus Briefbomben verschickte, sorgte die 
massenmediale Aufbereitung für grosses Aufsehen. Die "Unerschöpflichkeit dieser Art 
von Geschichtsproduktion" (Schweizerhof 2001) zeigt sich nicht zuletzt im traditionellen 
"Court-room-Genre", das sich – über Amerika hinaus – anhaltender Beliebtheit erfreut. 
Die beschriebene Tradition gründet wohl nicht zuletzt auf jenem Phänomen, das die 
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Rhetorik-Professorin Carol J. Clover als "tief verwurzelte [...] amerikanische Faszinati-
on für das Recht" beschreibt. Wie nichts präge das Wechselspiel am Tribunal Bewusst-
sein und Alltag in den USA, und da die neue Welt, so Clover, weder Monarchie noch Kir-
che als Autorität gekannt habe, obliege allein dem Gesetz die richtende Rolle (vgl. 
Hossli 1999: 60). 
 
Die Live-Übertragung aus den Gerichtssälen wäre allerdings nicht möglich ohne die be-
sondere Rechtslage in den USA. Als eigentlicher Katalysator für die Entwicklung ist der 
1981 erfolgte Beschluss des Supreme Courts einzustufen, Kameras auch bei Kriminal-
prozessen zuzulassen. Von entscheidender Bedeutung sind zudem die organisatori-
schen Besonderheiten amerikanischer Prozesse, die ihrerseits ein besonderes Verhält-
nis zwischen Justiz und Bevölkerung zur Folge haben: Im Gegensatz zum europäischen 
Justizwesen urteilt in den USA eine Laienjury, worin fast die Hälfte der erwachsenen 
Bevölkerung schon einmal vertreten war (vgl. Hossli 1999: 60). Aufgrund dieser Beson-
derheit wäre zu vermuten, dass amerikanische Prozesse schon seit jeher einer "medi-
entauglichen Dramatik" (Schweizerhof 2001) folgten: Wo das Urteil nämlich in den Hän-
den von Geschworenen liegt, gewinnt stets die für das "Publikum" glaubhaftere, also 
"bessere" Geschichte (vgl. Hossli 1999: 60). Die Dominanz von Performance und Marke-
ting bleibt allerdings nicht auf die Gerichtsverhandlung beschränkt: Die Medienpräsenz 
vor aussergewöhnlichen Prozessen ist in der Regel so gross, dass es bei der Auswahl 
der Geschworenen offenbar schwierig ist, Menschen zu finden, die durch den Medien-
rummel nicht voreingenommen sind (vgl. Schmittmann 2000). 
 
Obwohl oder gerade weil sich Gerichtsfernsehen in Amerika phasenweise grosser Be-
liebtheit erfreut, kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu kontroversen De-
batten. Für Diskussionen sorgte insbesondere die bereits erwähnte Sendung "Confessi-
on", wo im Herbst 2000 Original-Videobänder mit Polizeiverhören von Mördern und Ver-
gewaltigern unmoderiert ausgestrahlt wurden (vgl. Zabka 2000). Während Medienkriti-
ker der New Yorker Zeitung "Newsday" die Sendung schlicht "zum Kotzen" fanden, 
sprach "Newsweek" von der "ekelerregendsten und ausbeuterischsten Fernsehsen-
dung des Jahrhunderts" (zit. nach Hossli 2000: 129). Die "New York Times" wiederum 
prognostizierte ohne Ironie, dass Court-TV damit seine "Reputation für seriösen Ge-
richtsjournalismus aufs Spiel" setze (zit. nach Zabka 2000). Derweil verteidigten die 
Produzenten ihre Sendung und gaben vor, "erzieherische Zwecke" zu verfolgen. Die Zu-
schauer, so die Verantwortlichen, erlangten auf diese Weise "Einblicke in die Gedan-
kenwelt eines Mörders" und ein "besseres Verständnis davon, wie unser Justizsystem 
funktioniert" (zit. nach Zabka 2000).  
 
 
Die Situation in Deutschland 
 
Wie in allen demokratischen Systemen gilt auch in Deutschland das Prinzip der Öffent-
lichkeit mündlicher Verhandlungen (Art. 169 Satz 1 GVG). Ziel dieser Gerichtsöffentlich-
keit ist es, die am Verfahren beteiligten Personen vor einer Geheimjustiz zu schützen 
und eine Kontrolle der Justiz durch die Bevölkerung zu gewährleisten. Dass in Deutsch-
land Fernsehübertragungen von realen Prozessen dennoch verboten sind, ist auf eine 
Bestimmung zurückzuführen, die in den 60er Jahren als Reaktion auf die zunehmende 
Verbreitung des Fernsehens in das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) eingefügt wurde 
(BVerG 2001). Demnach sind Ton- und Bildaufnahmen während der Verhandlung verbo-
ten und die Öffentlichkeit auf die Saalöffentlichkeit beschränkt. Zwar können Kamera-
Teams vor und nach der Verhandlung sowie in Verhandlungspausen Aufnahmen ma-
chen, doch das eigentliche Geschehen – die Plädoyers und Urteilverkündungen – blei-
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ben den im Gerichtssaal anwesenden Personen vorbehalten (vgl. Jürgensen 2001). Eine 
Ausnahme davon stellen private Schiedsgerichte dar, deren Kompetenzen allerdings 
beschränkt sind (vgl. Kaiser 1999).  
 
Unklar bleibt, ob Aufnahmen oder Live-Übertragungen aus ausländischen Gerichtssä-
len ausgestrahlt werden dürfen. Eine klare gesetzliche Regelung hierzu gibt es nicht 
(vgl. Wanckel 2001). Dass die Frage durchaus relevant ist, bewies im Januar 2001 der 
Scheidungsprozess zwischen Boris und Barbara Becker in Miami, an dessen Übertra-
gung sich mehrere deutsche Sender beteiligten. 
 
 
Das Urteil des Verfassungsgerichts 
 
Die Beschränkung der Gerichtsöffentlichkeit auf die Saalöffentlichkeit ist in Deutsch-
land immer wieder auf Kritik gestossen. Die Diskussion begann anfangs der 90er Jahre, 
als die ersten werbefinanzierten Nachrichtenkanäle auf Sendung gingen (vgl. Wanckel 
2001). Insbesondere die Prozesse zur Aufarbeitung des SED-Unrechts hatten das Ge-
richts-Geschehen ins Blickfeld der Sender gerückt. Im Honecker-Prozess vor dem 
Landgericht Berlin erstritten sich diese schon 1993 vor dem Verfassungsgericht die Ge-
nehmigung, zumindest vor und nach der Verhandlung, aber in Anwesenheit des Ange-
klagten, drehen zu dürfen. Dem Nachrichtensender n-tv genügte dies allerdings nicht. 
Bei anderer Gelegenheit – dem so genannten AWACS-Verfahren zur verfassungsrecht-
lichen Zulässigkeit von Nato-Einsätzen – schuf er Fakten und liess die Kamera unter 
Verstoss gegen Artikel 169 GVG auch während der Verhandlung laufen. Gestützt auf ju-
ristische Gutachten wurde dies gerechtfertigt mit dem Argument, dass das ausnahms-
lose Verbot gegen die im Grundgesetz (Art. 5 GG) verankerte Rundfunkfreiheit versto-
sse. Dieser Auffassung schlossen sich die Gerichte jedoch nicht an. In mehreren Ver-
fahren blieben entsprechende Eilverfahren, mit denen Drehgenehmigungen erstritten 
werden sollten, erfolglos. Der Sender gab allerdings noch nicht auf und gelangte mit 
zwei Beschwerden vor das Bundesverfassungsgericht, die in einem Grundsatzurteil 
vom 24. Januar 2001 jedoch abgelehnt wurden (BVerG 2001). Aufschlussreicher als der 
Entscheid sind die neben den rechtlichen Argumenten angeführten Vorbehalte gegen-
über Direktübertragungen aus dem Gerichtssaal:  
 
"Viele Menschen verändern ihr Verhalten in Anwesenheit der Medien. [...] Der Gang der 
Verhandlung ist förmlich. Gründlichkeit und Wiederholungen sowie das Abwägen und 
die allmähliche Rekonstruktion der Realität sind nicht auf die besonderen Anforderun-
gen der Mediendramaturgie abgestimmt. [...] Es ist [...] keineswegs gesichert, dass eine 
Fernsehberichterstattung zu einer möglichst wirklichkeitsgetreuen Abbildung von Ge-
richtsprozessen führen würde. [...] Mit den gängigen Medienpraktiken sind daher Risi-
ken der Selektivität bis hin zur Verfälschung verbunden" (BVerG 2001).  
 
Die Unvereinbarkeit der "Dramaturgien" und die damit einhergehende potentielle "Ver-
fälschung" der (Gerichts-)Realität ist ein zentrales Argument gegen Direktübertragun-
gen, das auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder vorgebracht wird. Wie um-
stritten das Verbot aber weiterhin ist, zeigt die dem Urteil beigefügte abweichende Mei-
nung dreier Verfassungsrichter, welche die Auffassung vertreten, der Gesetzgeber sei 
sehr wohl verpflichtet, die Regelung des Art. 169 Satz 2 GVG zu ändern (BVerG 2001). 
Als Hauptargument angeführt werden die veränderte Rolle der Medien in Deutschland 
und die veränderten Kommunikationsgewohnheiten in der Bevölkerung. Gefordert wird, 
dass jene Verfahren, in denen Persönlichkeitsinteressen nicht berührt sind, für Bild- 
und Tonaufnahmen geöffnet werden. 
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Die Debatte 
 
Bedingt durch die Verfassungsklage und den Scheidungsprozess Beckers hat sich in 
Deutschland eine breite Debatte entfaltet, die mit der Berichterstattung über das Urteil 
des Verfassungsgerichts einen Höhepunkt erreichte. Ein Überblick über die publizierten 
Beiträge zeigt indes, dass die Befürworter von Gerichtsfernsehen eindeutig eine Min-
derheit darstellen, womit zurecht von einer "breite[n] Ablehnungsfront gegen Gerichts-
fernsehen" (Koop 2001) gesprochen werden kann. Dies entspricht dem Ergebnis meh-
rerer Umfragen, wonach sich 1996 eine grosse Mehrheit der Befragten gegen die Fern-
sehübertragung von Gerichtsverhandlungen ausgesprochen hat (vgl. Kammann 2001).  
 
Aufschlussreich ist, dass die Diskussion pro und contra Gerichtsfernsehen von den Ge-
gensatzpaaren "Fiktion versus Wirklichkeit" und "Unterhaltung versus Information" ge-
leitet ist, die je nach vertretener Position unterschiedlich gewichtet und interpretiert 
werden. Unversöhnliche Gegensätze lassen sich in der Debatte aber kaum aufzeigen. 
Und so treten auch die entschiedenen Befürworter von Gerichtsfernsehen nicht für eine 
allgemeine, sondern nur für eine "selektive" Öffnung der Gerichtsverhandlungen für 
Übertragungen ein, die sich auf Verwaltungsprozesse und Verfahren vor dem obersten 
Bundesgericht beschränken sollen. Ob das viel zitierte "überwiegende öffentliche Inter-
esse" als Selektions-Kriterium tatsächlich taugt, muss aufgrund der Dehnbarkeit des 
Begriffs allerdings bezweifelt werden.  
 
 
Mehr Transparenz der Justiz? 
 
Das Hauptargument der Befürworter zielt auf einen erhofften Zuwachs an Transparenz 
von Gerichtsverfahren und dem damit einhergehenden "Gewinn an Meinungsfreiheit" 
(Kammann 2001). Vorausgesetzt wird dabei ein "legitimes Interesse an Rechtsstreitig-
keiten von Seiten der Gesellschaft" (Schweizerhof 2001) kombiniert mit einem "An-
spruch auf umfassende Berichterstattung – auch in Form von Fernsehbildern" (Berliner 
Zeitung 1995). Diesem Ansatz liegt die implizite Annahme zugrunde, dass sich die Rezi-
pienten dem Gerichtsfernsehen in erster Linie aufgrund von Informationsmotiven zu-
wenden würden, was der allgemeinen Nutzungstendenz jedoch widerspricht (vgl. Ger-
hards/Klingler 2001: 545). Die vom Verfassungsgericht befürchtete "Verfälschung" der 
Gerichtsrealität wird von den Befürwortern zwar nicht in Abrede gestellt, im Allgemei-
nen aber weniger stark gewichtet. Eine Ausnahme stellt hier der Sender n-tv dar, der 
seine Argumentation vor dem Verfassungsgericht mit dem kaum haltbaren Einwand 
stützen wollte, nichts sei authentischer als echte Bilder (vgl. Wanckel 2001).  
 
Zum Transparenz-Argument kommen noch weitere hinzu. So attestiert Barbara 
Schweizerhof in ihrem Beitrag "Rituale der Öffentlichkeit" (2001) dem Fernsehen eine 
"natürliche Affinität zur Gerichtsverhandlung" und erklärt die Attraktivität von Prozes-
sen mit dem "Live-Charakter" und der "Performance-Qualität der Verhandlung selbst, 
die dem Theater analogen Regeln zu folgen scheint." Damit widerspricht sie zumindest 
indirekt der vom Verfassungsgericht vertretenen Unvereinbarkeit der "Dramaturgien" 
und konstatiert, dass "Gerichtsverhandlungen [...] schon immer einer medientauglichen 
Dramatik" folgten. Als Chance bezeichnet Schweizerhof, dass mit Hilfe des Gerichts-
fernsehens "die für viele fast unverständliche Fachsprache der Juristen [...] näherge-
bracht" und "das Schöne [im Gegensatz zu den USA] nüchterne Regelwerk unserer 
Rechtssprechung ins Bild" gesetzt werden könnte (ebd.).  
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Reiner Voyeurismus? 
 
Während das Transparenz-Argument bei den Befürwortern eindeutig im Vordergrund 
steht, wird die potentielle Informationsleistung von Gerichtsfernsehen bei den Kritikern 
zumeist als gering eingestuft oder gar in Abrede gestellt: "Ein von Kameras begleitetes 
Gerichtsverfahren wird für das Publikum nicht verständlicher. Wenn Gerichtsverhand-
lungen im Fernsehen übertragen würden [...], wird gewiss nicht das Informationsbe-
dürfnis der Bevölkerung erfüllt, sondern allenfalls [...] das Unterhaltungsbedürfnis ge-
stillt", stellte die Berliner Justizsenatorin Karin Schubert (2001) in einer Ansprache fest. 
ARD-Programmdirektor Günther Struve, ebenfalls ein Kritiker des Gerichtsfernsehens, 
lehnte die Live-Übertragung von Beckers Scheidungsprozess ab, "weil eine solche Be-
richterstattung reiner Voyeurismus ist und mit seriösem Journalismus nichts zu tun 
hat" (Struve 2001). 
 
Die beiden Zitate bestärken die Annahme, dass hier eine Kollision der Interessen vor-
liegt. Demnach stehen auf der einen Seite die Interessen von Produzent und Rezipient 
nach Unterhaltung, auf der anderen Seite die Interessen der Justiz an einer nüchternen 
Wahrheitsfindung. Der "medialen Sensationslust" wird in der Regel das Persönlich-
keitsrecht von Zeugen, Richtern und Angeklagten gegenübergestellt. Auch das Recht 
auf einen fairen Prozess sehen Juristen durch die Anwesenheit von Kameras gefährdet: 
"Es besteht die Gefahr, dass Zeugen eingeschüchtert werden und gehemmt reagieren", 
stellt der Medienrechtler Christian Schertz fest und zieht gar in Erwägung, dass man-
che Betroffene aufgrund der Fernseh-Öffentlichkeit von einer Klage zurückschrecken 
könnten (Schertz zit. nach Gutsch/Hollersen 2001). Daraus spricht die Befürchtung, 
dass Gerichtsverfahren bei Direktübertragungen nicht nur falsch abgebildet, sondern 
im Sinne eines Rückkoppelungseffekts im Ablauf und in der Rechtssprechung beein-
trächtigt werden könnten (vgl. Hasler 2002: 75). Dass selbst Richter nicht immer dage-
gen immun sind, ihr Verhalten an den Medien auszurichten, zeigt das Beispiel des 
Bonner Richters Quirini, der bereits Ende der 50er Jahre Kameras bei den von ihm ge-
leiteten Strafverfahren zuliess. Ungeprüften Quellen zufolge soll der Richter seine Sit-
zungen wie "Fernsehhinrichtungen" inszeniert haben (vgl. Wanckel 2001). 
 
Der hier skizzierte Vergleich mit amerikanischen Tendenzen offenbart die grundsätzli-
che Problematik der Debatte: Wo das empirische Fundament fehlt, dominieren die mit 
Gerichtsfernsehen verbundenen Hoffnungen und Ängste. Ob sich dies in absehbarer 
Zukunft ändern wird, hängt in erster Linie davon ab, inwieweit das dem Urteil des Ver-
fassungsgerichts beigefügte Votum berücksichtigt wird: Dort schlugen drei Richter vor, 
die Erfahrungen mit der Öffnung von Gerichtsverfahren im Ausland systematisch aus-
zuwerten und in Deutschland eine Versuchsphase anzusetzen, um weitere Erfahrungen 
zu sammeln (BVerG 2001).  
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II. Gerichtsshows 
 
Bereits wenige Monate nach dem publikumswirksamen Prozess gegen O. J. Simpson 
startete die kalifornische Produktionsgesellschaft "Big Ticket Television" die erste und 
bis heute erfolgreichste Gerichtsshow "Judge Judy" (vgl. Hossli 1999: 60). Hauptakteu-
rin der Sendung ist die ehemalige New Yorker Familienrichterin Judith Sheindlin, die 
ihre Karriere zugunsten der Fernsehshow aufgab und heute zugleich als "strengste" 
und "beliebteste" TV-Richterin gilt (vgl. Pietrowski 1999: 79). Mit einer durchschnittli-
chen Zuschauerzahl von über zehn Millionen war "Judge Judy" 1999 die erfolgreichste 
Tagessendung in Amerika und überflügelte damit sogar die beiden erfolgreichsten 
Talkshows "Oprah" und "Jerry Springer Show". Das Muster der Sendung ist simpel: 
Statt tatsächlich Klage einzureichen, melden sich die Kontrahenten beim Fernsehen 
und tragen ihre Konflikte aufgrund eines vorgegeben Drehbuchs vor laufenden Kame-
ras aus, wobei die von der Richterin ausgesprochenen Geldstrafen vom Produzenten 
übernommen werden. Der anhaltende Erfolg der Gerichtshow hat diverse Nachahmer 
auf den Plan gerufen: Neben "Judge Judy" sorgen gegenwärtig fünf weitere TV-Richter 
für "televisionäre Gerechtigkeit". 
 
Weder das Format an sich, noch die Form der "simulierten Gerichtsverhandlung" (Pie-
trowski 1999: 79) ist grundsätzlich neu: Auch "Judge Judy" lässt sich in die bereits be-
schriebene Tradition medial aufbereiteter Verbrechen und Justizdramen einordnen. In 
diesem Sinne wird die Gerichtsshow zuweilen als Wiederbelebung eines "alten Genres" 
interpretiert, "das mit Fernsehserien wie 'Famous Jury Trials' und 'The Verdict Is Yours' 
in den fünfziger Jahren begann und mit 'Perry Mason' und dem 'Divorce Court' in den 
Sechzigern, 'L.A. Law' und 'The People’s Court' in den achtziger Jahren fortgesetzt 
wurde" (Pietrowski 1999: 79). Neu ist allerdings der betont autoritäre Stil, mit dem 
Sheindlin die Gerichtsfälle ohne Mitwirkung eines Geschworenengerichts beurteilt. 
Dass genau dies den Erfolg der Show ausmacht, wird immer wieder hervorgehoben. Als 
Erklärung dient hier zum einen die "Faszination der US-Bürger fürs Triviale", zum an-
dern die "Unzufriedenheit der Amerikaner" nach dem Simpson-Prozess, wo der vorsit-
zende Richter das Verfahren "ausser Kontrolle geraten liess" (Pietrowski 1999: 79).  
 
Die Kritik an den Gerichtsshows blieb nicht aus: Verschiedene Rechtsexperten beklag-
ten sich über die "Vermischung von Information und Unterhaltung" und gaben an, die 
Sendungen vereinfachten den juristischen Prozess. Dadurch entstehe in der Bevölke-
rung der falsche Eindruck, dass Rechtssprechung oberflächlich und schnell erfolgen 
könne (vgl. Hossli 1999: 60). Einige Argumente ähneln auch jener Kritik, die am Talk-
show-Format geübt wird bezüglich Voyeurismus und Exhibitionismus.  
 
 
Deutsche Vorläufer der Gerichtsshow 
 
Zwar knüpfen die Gerichtsshows in Deutschland zum Teil explizit an die amerikanische 
"Court-Show-Tradition" (Sat1 (b)) an, doch haben deutsche Gerichtssendungen ihre ei-
genen Vorläufer, auch wenn diese noch kaum die heute charakteristischen Show-
Elemente aufwiesen. Bereits 1961 startete ARD mit der Sendung "Das Fernsehgericht 
tagt", wo echte Fälle anhand von Gerichtsakten nachgestellt wurden. Nach einem fest-
gelegten Handlungsablauf improvisierten Berufsleute gemeinsam mit Schauspielern 
und Laiendarstellern, und das Publikum wurde in den Verhandlungspausen nach seiner 
Meinung befragt (vgl. fernsehserien.de).  
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1970 folgte die ZDF-Gerichtssendung "Ehen vor Gericht", die dem bewährten ARD-
Rezept in weiten Teilen folgte, jedoch fiktionale Ehedramen in den Mittelpunkt stellte, 
die mit juristischen Expertenkommentaren angereichert wurden. Trotz konkurrenzfähi-
ger Quoten wurde die Sendung im Sommer 2000 nach 89 Folgen aus dem Programm 
gekippt (vgl. Jürgens 2000). Ähnlich wie das ARD-Pionierformat war auch die 1975 ge-
startete Sendung "Wie würden Sie entscheiden?" (ZDF) aufgebaut, doch wurde dem 
Studiopublikum zusätzlich die Möglichkeit geboten, die Fälle mittels Abstimmung selbst 
zu beurteilen. Das von den Richtern gefällte Urteil wurde anschliessend mit jenem des 
Studiopublikums verglichen und diskutiert (tv-quoten.de). Auch diese Sendung hielt sich 
lange und wurde erst nach 165 Folgen aufgrund rückläufiger Einschaltquoten gestri-
chen. Dasselbe Schicksal erlitt 2001 die während Jahren erfolgreiche ZDF-Reihe "Das 
Verkehrgericht tagt". 
 
Die Intentionen der Klassiker waren in erster Linie pädagogischer Natur: Neben der 
Vermittlung von Rechtskenntnis galt es, das "Verständnis für die Arbeit der Justiz zu 
wecken und die Schwierigkeiten der richterlichen Entscheidungsfindung deutlich zu 
machen" (Berliner Kurier 1998). In der gegenwärtigen Diskussion werden die Sendun-
gen immer wieder als positive Vorbilder herangezogen und den aktuellen Formaten ge-
genübergestellt. 
 
 
Formate seit 1999 
 
"SAT1 mit Justiz-TV", hiess der Titel einer im Juli 1999 verbreiteten Agenturmeldung, 
die den Start einer Gerichtsshow für den Herbst desselben Jahres ankündigte (vgl. Ber-
liner Kurier 1999). Über drei Jahre danach hatte die Nachrichtenagentur AP Folgendes 
zu vermelden: "Die Begeisterung für TV-Gerichtshows ist ungebrochen: Fast vier von 
zehn Deutschen sehen sich die nachmittäglichen TV-Formate an" (Hamburger Abend-
blatt 2002). Diese Eckpunkte markieren den Beginn und vorläufigen Höhepunkt einer 
Entwicklung, in deren Verlauf insgesamt zehn Gerichtssendungen mehr oder weniger 
erfolgreich um die Gunst des Publikums buhlten.  
 
Die erste und bis heute erfolgreichste Gerichtshow neueren Typs ist die im September 
1999 erstmals ausgestrahlte Sat1-Sendung "Richterin Barbara Salesch". Obwohl die 
Show als "absolutes Novum im deutschen Fernsehen" angekündigt wurde, war sie nicht 
auf Anhieb ein Erfolg (vgl. Kaiser 1999). Mit einem mageren Marktanteil von acht Pro-
zent gestartet wurde die Show von den meisten Zuschauern erst wahrgenommen, als 
der deutsche Entertainer Stefan Raab das Lamento einer Klägerin vertonte und mit 
dem Lied "Maschen-Draht-Zaun" die deutsche Hitparade eroberte (vgl. Baetz 2002).  
 
Die Ursache für den anfänglichen Misserfolg war schnell erkannt: Als getreuliche Kopie 
der amerikanischen Court-Show "Judge Judy" konzipiert, zeigte die Sendung zwar 
"echte" Menschen mit "echten" Emotionen vor einer "echten" Richterin, doch konnten 
aufgrund der Rechtslage nur wenig spektakuläre Fälle behandelt werden. Aufgrund 
dieser Erkenntnis wurde die Show im Herbst 2000 "fiktionalisiert" und als Strafgericht 
neu konzipiert. Die Neuausrichtung brachte den erhofften Erfolg: Die Marktanteile stie-
gen kontinuierlich an und übersprangen im März 2002 mit 31,2 Prozent erstmals die 30-
Prozent-Hürde (vgl. SevenOne Media 2002). 
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Vom Drogendeal zur Sexualstraftat 
 
Im November 2001 schickte Sat1 mit "Richter Alexander Hold" eine weitere Show ins 
Quotenrennen, die bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf An-
hieb einen Marktanteil von 18,7 Prozent erreichte und im März 2002 eine durchschnittli-
che Zuschauerzahl von 2,5 Millionen aufwies. Am Konzept änderte sich kaum etwas: 
Der ehemalige Amtsrichter beurteilt täglich zwei Strafrechtsfälle, wobei "das ganze 
Spektrum der Strafbarkeit, vom Drogendealer bis zur Sexualstraftat" abgedeckt wird 
(Sat1 (a)). Ebenfalls im Spätherbst 2001 startete Sat1 eine weitere Sendung, die zwar 
nicht als Gerichtsshow konzipiert wurde, tatsächlich aber einige bemerkenswerte Par-
allelen aufweist, die vor allem hinsichtlich einer Abgrenzung zum Talkshow-Format 
aufschlussreich ist. "Zwei bei Kallwass", so der Titel der Sendung, folgt einem einfa-
chen Muster: "Zwei Menschen mit einem Konflikt und eine Psychologin, die klärt, wie 
das Problem gelöst werden kann" (Sat1 (c)). Diese aussergerichtliche Form der Kon-
fliktbearbeitung basiert ebenso wie die Gerichtsshow auf fiktiven aber "alltagsnahen" 
Fällen, die "den beiden Streitenden wirklich [helfen]- und für den Zuschauer hochspan-
nend" sein sollen (Sat1 (c)).  
 
Während Sat1 den deutschen Fernsehnachmittag zu dominieren begann, geriet RTL 
allmählich in Bedrängnis. Nachdem der Sender bereits Anfangs 2000 damit begonnen 
hatte, die Urteile der Konkurrenz in der Show "Guten Abend RTL" von einem "eigenen" 
Richter kritisieren zu lassen, zog er im September 2001 nach und schickte "Das Ju-
gendgericht" ins Quoten-Rennen. Damit hatte der Sender offenbar eine "Marktlücke" 
entdeckt: Innert Kürze erreichte die Gerichtsshow Markanteile von bis zu 34 Prozent, 
die erst nach dem Start der Konkurrenz-Sendung "Richter Alexander Hold" wieder zu-
rückgingen. Mit ähnlichem Erfolg starteten im September 2002 die beiden RTL-Shows 
"Das Familiengericht" und "Das Strafgericht", die bis Ende Oktober mit durchschnittli-
chen Markanteilen von 18,2 bzw. 17,8 Prozent die Erwartungen des Senders und der 
werbetreibenden Wirtschaft erfüllten (vgl. Mediengruppe RP 2002).  
 
 
Aus nach 15 Folgen 
 
Andere Privatsender waren mit ihren Formaten weniger erfolgreich. Das Konzept des 
Sender Vox etwa, eine zufällig ausgewählte Zuschauerjury entscheiden zu lassen, 
scheiterte im Sommer 1999 kläglich: Bereits nach 15 Folgen mit durchschnittlich 
200'000 Zuschauern wurde die Sendung "Klarer Fall!" wieder abgesetzt (vgl. Zimmer-
mann 2000: 92; Kaiser 1999). Noch schlechter erging es der RTL2-Gerichtsshow "Das 
Scheidungsgericht", wo der zuständige Richter Sebastian Kluge am 8. Januar zum er-
sten und zugleich letzten Mal über zerbrochene Liebschaften urteilte (vgl. GSJP-
Jugendschutzbericht 2002). 
 
Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF verfolgten von Anfang an unterschiedli-
che Strategien. Während ARD sich mit dem Argument "In dubio pro Quote? Nicht im Er-
sten" gegen das Gerichtsformat aussprach, war das ZDF im April 1999 gar der erste 
deutsche Sender, der eine "unterhaltungsorientierte" Gerichtssendung ins Nachmit-
tagsprogramm aufnahm. In "Streit um Drei" sollen Gerichtsfälle laut eigener Aussage 
"in ebenso unterhaltsamer wie informativer Form" dargestellt werden. Dieser Anspruch 
illustriert das Bestreben des Senders, gleichsam eine Brücke zwischen Tradition und 
Innovation zu schlagen. Zwar erinnern die fiktionalen und reflexiven Elemente (Exper-
tenkommentare) stark an den ZDF-Klassiker "Ehen vor Gericht", doch fallen die päd-



 Dossier Kritik Politik Literatur  

Medienheft   –   31. März 2003 11 

agogischen Intentionen gänzlich weg. Neu ist hingegen der ausdrückliche Anspruch, zu 
unterhalten: Dies zeigt sich insbesondere in der dramatischen Zuspitzung der Fälle, die 
das Format in die Nähe der oben beschriebenen Gerichtsshows rückt. Ähnliches gilt für 
die zwölfteilige Reihe "Ich lass mich scheiden", die im Februar 2002 gestartet wurde 
und "Streit um Drei" im ZDF-Programm für rund einen Monat ersetzte. Auch hier wur-
den die fiktionalen Unterhaltungselemente durch einen "juristische[n] Infoanteil" (Ber-
liner Kurier 2002) ergänzt.  
 
 
Zwischen Information und Unterhaltung 
 
Trotz vieler Differenzen zwischen den einzelnen Sendungen lässt sich eine Gemein-
samkeit hervorheben: die "Unterhaltungsintention". Diese findet ihren Ausdruck in der 
Dramaturgie, der betont emotionalen Darstellung und der (Stereo-)Typisierung der Ak-
teure, die in ihrem Zusammenwirken eine eigene, vom (Gerichts-)Alltag abgeleitete 
Wirklichkeit konstituieren.  
 
Zu den dramaturgischen Eigenheiten von Gerichtsshows gehört ihre geschlossene 
Form, die dem traditionellen, von der antiken Dramentheorie abgeleiteten Modell der 
Dramaturgie entspricht. Die geschlossene Form zielt auf eine im Wesentlichen emotio-
nal bedingte Wirkung beim Zuschauer, wobei den Figurenkonstellationen wie auch dem 
Aufbau und der "Abrundung" einer Handlung entscheidende Bedeutung zukommt (Hik-
kethier 1993: 120). Damit zeigt sich zumindest in formaler Hinsicht eine grundsätzliche 
Nähe von Gerichtssendungen zum Unterhaltungsfilm im Allgemeinen und zum traditio-
nellen Court-Room-Genre im Besonderen.  
 
Dass dramaturgische Überlegungen bei der Entwicklung von Gerichtsshows immer 
wieder eine entscheidende Rolle gespielt haben, beweist die Aussage von Filmpool-
Produzentin Gisela Marx, die zuweilen als "Erfinderin des neuen Formats" bezeichnet 
wird: "Ein Gerichtssaal ist ein überschaubarer Ort für ein klassisches Drama. Die Ein-
heit von Ort und Zeit überstrapaziert den Zuschauer nicht – und wer blickt nicht gerne 
in menschliche Abgründe?" (zit. nach Hediger 2002: 82). Dies entspricht auch der These 
von Barbara Schweizerhof, die in ihrem Beitrag "Rituale der Öffentlichkeit" (2001) von 
einer "natürliche[n] Affinität" des Fernsehens zur Gerichtsverhandlung ausgeht. Ge-
mäss Schweizerhof liegt die besondere Attraktivität von Gerichtsverhandlungen für das 
Fernsehen in erster Linie am "Live-Charakter" und an der "Performance-Qualität" der 
Verhandlung selbst, die dem Theater analogen Regeln zu folgen scheint:  
 
"Befunden wird einzig über das, was im Gerichtssaal vorgetragen wird, Zeugen müssen 
hier gehört, Beweisstücke hier vorgelegt werden. Es herrscht also eine Verpflichtung 
auf eine gewisse Einheit von Handlung, Ort und Zeit, die nicht nur dem antiken Drama 
ähnelt, sondern vor allem sehr fernsehgerecht ist. Wie bei Sportereignissen gibt es ei-
nen regelgerechten, ritualisierten Ablauf, an dessen Ende eine Entscheidung steht" 
(Schweizerhof 2001). 
 
 
Unterschiedliche Dramaturgien 
 
Mit dieser "lösungsorientierten" Dramaturgie unterscheidet sich die Gerichtsshow 
grundsätzlich von den gängigen Talkshow-Formaten, die den Konflikt zwar thematisie-
ren, aber nicht auflösen, und in diesem Sinne eine "offene Dramaturgie" verfolgen. Zu 
den Unterhaltungsintentionen von Gerichtsshows gehört zudem die mit der Dramatur-
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gie verflochtene Emotionalität der Darstellung, die ihrerseits eine "emotional bedingte 
Wirkung beim Zuschauer" auslösen soll (Hickethier 1993: 120). Hier sehen sich jene 
Kritiker bestätigt, die das Format als blosse "Fortsetzung des täglichen Talks mit an-
dern Mitteln" betrachten: "Solche Sendungen sorgen für wohlkalkulierte Adrenalin-
schübe. Staatsanwalt und Verteidiger attackieren sich persönlich, Prozessbeteiligte 
dürfen einander übel beleidigen, und manchmal ist auch dafür gesorgt, dass alle 
durcheinander reden – des öfteren auch brüllen." (Presler 2002: 14)  
 
Diese Spannung zwischen "zur Schau gestellten Emotionen" und der "trockenen Ratio-
nalität des Gesetzbuches" ist wohl eine der Ursachen für den anhaltenden Erfolg des 
Formats (Presler 2002: 14). Gerade hier setzt aber auch die Kritik an: "So geht es im 
Gerichtssaal nicht zu", hielt Inga Schmidt-Syassen, Vorsitzende des Hamburgischen 
Richtervereins, im März 2000 fest (vgl. Berliner Zeitung 2000). 
 
Die Personalisierung des Gerichts und die (Stereo-)Typisierung der Akteure bilden zu-
sammen die dritte Unterhaltungskomponente des Formats. Zwar sind beide Teil-
Komponenten eng mit der Logik der Massenmedien verbunden, doch im Gerichtsaal 
stellen sie eine Neuerung dar, die der modernen Rechtsauffassung deutlich wider-
spricht. Denn diese ist von der Maxime geleitet, wonach das Recht "ohne Ansehen der 
Person" angewendet werden soll und findet ihre Entsprechung in der allegorischen 
Darstellung der Justitia, deren Augen stets verbunden sind (vgl. Boehme-Nessler 2002). 
Ziel der beiden Teil-Komponenten ist eine Simplifizierung des Geschehens, die gerade 
in Unterhaltungsfilmen immer wieder zu beobachten ist und zuweilen auch als "Haupt-
aufgabe der Popkultur" bezeichnet wird (vgl. Hossli 1999: 60). 
 
 
Telegenes Richterprofil 
 
Wie wichtig diese Strategie beim Gerichtsshow-Format ist, zeigt der Umstand, dass die 
Person des Richters für den Erfolg mindestens ebenso entscheidend ist wie die Aus-
wahl der Fälle (vgl. Werle 2001). In monatelangen Castings werden die TV-Richter sorg-
sam ausgewählt, um das telegene Richterprofil "mit dem richtigen Charisma" zu finden 
(ebd.). Diese Strategie wird bei Sat1 selbst bei den Sendungstiteln konsequent durch-
gehalten: Während bei RTL "Das Jugendgericht", "Das Strafgericht" und "Das Familien-
gericht" tagen, urteilen beim Berliner Sender "Richterin Barbara Salesch", die Schlich-
terin "Kallwass" und "Richter Alexander Hold". Auch in den Verhandlungen selbst zei-
gen sich durchgehend bestimmte Rollenmuster: "Der Staatsanwalt ist grundsätzlich 
streng, der Anwalt ein mit allen Wassern gewaschenes Schlitzohr, und der Richter 
strahlt Souveränität und Weisheit aus." (Presler 2002: 14) 
 
Aufschlussreich ist der Beitrag "Sehnsucht nach Normen?" von Thomas Hausmannin-
ger, der sich mit den ethischen Aspekten des Formats befasst. Hausmanninger (2002: 
42) deutet die "Bemühung um die Typisierung der dargestellten Personen" als Mittel 
zur "Ordnungsstiftung", wie sie bei vielen Spielfilmen angewandt wird: "Die [...] dabei 
konstituierten Charaktere verkörpern filmimmanent (mindestens) Themen, Normen 
und einen bestimmten Status der Narration." (ebd.)  
 
Diese Typisierungs-Strategie findet ihren Niederschlag auch in den Figuren der Kläger 
und Beklagten: Die Charaktere versinnbildlichen "direkt sozial-moralische Bedeu-
tungen, meist in Gestalt eines Widerspruchs zu der von der Geschichte empfohlenen 
Pflichtorientierung, die dann von der Richterin oder dem Richter abschliessend wieder 
in Geltung gesetzt bzw. in dieser argumentativ bestätigt wird" (Hausmanninger 2002: 
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43). Damit stiften die (Stereo-)Typisierungen gleichsam eine doppelte Ordnung. "Sie un-
terstreichen die objektive Ordnung als Bedingung der Wahrung und Förderung [...] gu-
ten und gelingenden Lebens. Gleichzeitig bieten sie [...] Ordnungsmuster für die Reduk-
tion sozialer Komplexität", wobei sie sich "deutlich an fiktionale Genres und überkom-
mene soziale Klischees" anlehnen (ebd.). 
 
 
Anlehnung an die Court-Show-Tradition 
 
Die Unterhaltungsintention ist als vorherrschendes Merkmal bei sämtlichen Gerichts-
sendungen vorhanden und beweist die Anlehnung der Formate an die amerikanische 
"Court-Show-Tradition". Indes: Die bei den deutschen Klassikern vorhandene Informa-
tions-Komponente ist nicht gänzlich ersetzt, sondern modifiziert worden. Während die 
pädagogische Intention dem Unterhaltungsziel weitgehend zum Opfer gefallen ist, 
taucht mitunter der "Service-Gedanke" wieder auf. Dieser offenbart sich in erster Linie 
beim ZDF, wo die Fälle durch einen Rechtsexperten erläutert und Nachfragen mittels 
"Zuschauerfax" beantwortet werden. Dies entspricht dem Anspruch des Senders, Ge-
richtsfälle "in ebenso unterhaltsamer wie informativer Form" zu verhandeln und die 
Sendung "Streit um Drei" auch als "Ratgeberformat" zu etablieren (ZDF). 
 
Ob den Privatsendern ebenfalls ein "Service-Gedanke" zugebilligt werden kann, muss 
in Frage gestellt werden. Dass zumindest damit kokettiert wird, beweist eine Aussage 
von Sat1-Sprecherin Kristina Fassler: Zwar handle es sich "keinesfalls um seriöses 
Ratgeberfernsehen", doch die Sendungen seien "für den Zuschauer gut zu begreifen" 
und biete "auch ein Stück Service" (zit. nach Werle 2001). 
 
 
Zwischen Fiktion und Realität 
 
"Die Gerichtsshows bilden eine Mixtur, in der fiction und faction ineinander verschlun-
gen sind", schreibt Thomas Hausmanninger in seinem Beitrag "Sehnsucht nach Nor-
men?" (2002: 41). Damit beschreibt er ein Merkmal des Formats, das von zahlreichen 
Beobachtern immer wieder kritisiert, und von den Produzenten zumindest nicht ver-
neint wird. Gerade Kritiker weisen auf die Verwischung von Tatsachen und medialer In-
szenierung hin, wenn es gilt, die von den Gerichtssendungen ausgehende "Täuschungs-
Gefahr" aufzuzeigen. Für den Hamburgischen Richterverein etwa ist die "Realitätsfer-
ne" des Formats gar der wichtigste Kritikpunkt an den Gerichtssendungen: "Das ist Un-
terhaltung und hat mit dem juristischen Alltag nichts zu tun. Die Wirklichkeit ist viel 
mühsamer und prosaischer", hielt die Vorsitzende Inga Schmidt-Syassen im November 
2001 fest (zit. nach Werle 2001). 
 
In welchem Verhältnis die primäre zur medial konstruierten Realität steht, ist auch in 
den Medienwissenschaften ein vieldiskutiertes Thema. Als Modell hierfür bietet sich die 
Annahme einer "dreiteiligen Wirklichkeit" an, wie sie von Christian Doelker vertreten 
wird (1989: 65f.). Übertragen auf das Format "Gerichtsshow" wäre demnach unter der 
primären Wirklichkeit der Gerichtsalltag in Deutschland, unter der medialen Wirklich-
keit die von den Produzenten konstruierte "Welt der Gerichtsshows" und unter der 
wahrgenommenen Wirklichkeit die Art und Weise der Rezeption von Gerichtsshows zu 
verstehen. Die Beobachtung, wonach es beim vorliegenden Format in erster Linie um 
eine "probate Mischung von realen und fiktiven Elementen" (Ulbrich 2002) geht, bezieht 
sich somit auf eine besondere Qualität des Zusammenwirkens von "primären" und 
"medialen" Elementen, was nicht zuletzt den Reiz des Formats auszumachen scheint.  
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Authentizität? 
 
Als Schlüsselbegriff erweist sich der Ausdruck "Authentizität", der von vielen Kommen-
tatoren genannt und von einigen Sender in Anspruch genommen wird: Während das 
Magazin "Facts" befand, in den Gerichtsendungen sei das "Reisserische" wichtiger als 
die "Authentizität" (Hediger 2001: 82) und die Berliner Tageszeitung "taz" dem Sender 
RTL vorwarf, in seinen Gerichtsshows "fälschlich den Eindruck von Authentizität" zu 
erwecken (Dilk 2002: 17), billigte Filmpool-Produzentin Gisela Marx der TV-Richterin 
Barbara Salesch, "eine unglaubliche Authentizität" zu (zit. nach Zimmermann 2000: 92).  
 
Gerade hier zeigt sich die unterschiedliche Konnotation bzw. Interpretation des Begriffs: 
Während die Kommentatoren unter "Authentizität" eine Übereinstimmung mit der pri-
mären Wirklichkeit verstehen, die von den Medien per definitionem nicht geleistet wer-
den kann, wird der Begriff von den Produzenten und Akteuren im Sinne einer ange-
strebten "Realitätsnähe" oder "Parallelität" gedeutet. Und wenn Letztere von "nachge-
stellt" sprechen, so wird damit in erster Linie der Anspruch bezeichnet, das Gezeigte sei 
"aus dem richtigen Leben" gegriffen: "Wir holen [...] unsere Ideen aus dem richtigen 
Leben und lehnen uns auch stark an, was tatsächlich stattfindet", hielt TV-Richter Alex-
ander Hold in einem Interview fest (zit. nach Hausmanninger 2002: 42).  
 
Folgt man dieser Perspektive, so erweist sich zwar nicht das Format in seiner Gesamt-
heit als authentisch, wohl aber einige Teile, aus denen es sich zusammensetzt. Sowohl 
authentisch als auch mit der Primär-Wirklichkeit übereinstimmend sind demnach nur 
die Richter sowie die Mehrheit des juristischen Personals. Bloss authentisch sind hin-
gegen die Kläger und Beklagten, die in der Regel von "gecasteten" Laiendarstellern re-
präsentiert werden. Dasselbe gilt für die dargestellten Fällen, die in der Regel von 
Drehbuchautoren in Fachzeitschriften recherchiert und anschliessend skizziert werden, 
woraufhin die Laiendarsteller die Szenen im "freien Rollenspiel" wiedergeben (Jähner 
2002). Diese Strategie zeigt wohl am deutlichsten, wie subtil die Vermischung von pri-
märer und medialer Wirklichkeit letztlich vollzogen wird. 
 
Offen bleibt die Frage, in welchem Verhältnis die mediale Gerichts-Wirklichkeit zur 
wahrgenommenen steht. Hier gälte es zu klären, ob die Gerichtsshow in erster Linie als 
reales oder fiktionales Format wahrgenommen wird. Unbestritten ist, dass zuweilen 
Rückschlüsse von der medialen auf die primäre Gerichtswirklichkeit gezogen werden. 
So stellte die Präsidentin der Zürcher Strafkammern, Mireille Schaffitz, fest, "dass 
Schulklassen, die gelegentlich Prozesse besuchen, stark geprägt sind von solchen Sen-
dungen. Sie erwarten, dass im letzten Moment ein neuer Zeuge den Saal betritt, ein 
entscheidendes Beweismittel auftaucht. Dass alle einander übel beleidigen, dass sich 
Staatanwalt und Verteidiger persönlich attackieren" (zit. nach Winteler 2002: 73).  
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